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arlsruher Zeitung
Staats <m)eiger für das GroßherzogtumBaden

1 Samstag , den t . Januar 1916 lo9 .

Expedition :
Karl Friedrich - Strafte 3fr . 14 (Fcrnsprech -
«uschlui, Nr . SSI . SöS, sss , SSt ), woselbst auch

Anzeigen in Empfang genommen werden .

Vorausbezahlung : vierteljährlich 3 .* 50 durch die Post im Gebiete der deutschen Postverwaltung ,
Brieftriigergebübr eingerechnet , Z Ji Cü — EinriicknngSgebühr : die k mal gespaltene Petitzeile oder deren
Siauin 25 % Briese und Gelder frei. Bei Wiederholungen tariffester Rabatt , der bei Klageerhebung , zwangs -

weiser Beilreibung und Konkursverfahren hinfällig wird . Erfüllungsort Karlsruhe .

Unverlangte Drucksachen und Mannstripte
werden nicht zurückgegebenund eS wird keiner-
lei Verpflichtung zu irgendwelcher Vergütung

übernommen .

pflr Des Zleusahrfestes wegen erscheint
uttfry nächstes Statt am Montag mittag .

Staatsanzeiger.

*
Auf dem Felde der Ehre sind gefallen :

am 24 . November 1915 : Anton - Doser von Mar -
dach , A . Villingen , Volksschulkandidat , Gefreiter .

am 7 . Dezember 1915 : Christian Fahrer , Haupt -
lehrer an der Volksschule in Pforzheim , Offizier -
stellvertreter.

Gestorben sind an den ans dem Felde der Ehre
erhaltenen Wunden:

am 22 . März 1915 : Eugen Stork , zuletzt Hilfs -
lehrer an der Volksschule in Horrenberg , A . Wies¬
loch, Kriegsfreiwilliger .

am 15. Dezember 1915 : Ludwig Hotz, Hilfsbade -
wärter mn Grotzherzog,- Friedrichs -Bad in Baden ,
Reservist .

am 21 . Dezember 1915 : Ernst Teufel , Haupt -
lehrer an der Volksschule in Raithaslach , A . Stockach ,
Landsturmmann .

Einer Erttanlung im Felde ist -rlegen :
am 30 . November 1915 : Karl Zogg , Lehramts¬

praktikant am Realgymnasium mit Oberrealschule zu
Billingen , in Lehengericht, A . Wolfach .

Seine Königliche Hoheit der Geoszherzog
haben Sich mit Höchster Entschließung vom 11 . Dezem¬
ber 1915 gnädigst bewogen gefunden, den Ev . Pfarrer
Ludwig von Langsdorfs in Lohrbach auf sein unter -
tänigstes Ansuchen auf 1 . Mai 1916 in den Ruhestand
zu versetzen.

Seine Königliche Hoheit der Grotzherzog
haben S i ch mit Höchster Entschließung vom 11 . Dezem¬
ber 1915 gnädigst bewogen gefunden, die auf sechs Jahre
erfolgte Ernennung des Pfarrers Karl Büß auf die
evangelische Pfarrei Unteröwisheim für endgültig zu er-
klären.

Seine Königliche Hoheit der GroHherzog
haben S i ch mit Höchster Entschließung vom 11 . Dezem-
ber 1915 gnädigst bewogen gefunden, den von der Ev.
Kirchengemeinde Neustadt gewählteu Pfarrverwalter Lic .
Walter Göbel in Neustadt zun: Pfarrer daselbst zu er»
nennen.

Mit Entschließung des Ministeriums des Großherzog -
lichen Hauses, der Justiz und des Auswärtigen vom
21 . Dezember 1915 wurde der Postsekretär Karl Bischoff
aus Ladenburg bei dem Postamt in Durlach etatmäßig
angestellt.

Mit Entschließung des Ministeriums des Großherzog -
lichen Hauses, der Justiz und des Auswärtigen vom
23 . Dezember 1915 wurde den Oberpostassistenten Lud -
wig Schäfer in Karlsruhe und Karl Westcrmann in
Weinheim der Titel Postsekretär verliehen .

Die Wahl eines Dekans für die Diözese Baden betr .
Von der Diözesansynode Baden ist der bisherige De-

kan, Pfarrer E>. Wilhelm Ludwig in Baden -Baden auf
weitere fechD Jahre zum Dekan der Diözese gewählt und
vom Evangelischen Oberkirchenrat bestätigt worden .

Karlsruhe , den 20 . Dezember 1915 .
Grotzh. Ministerium des Kultus und Unterrichts .

Hübsch . Humpert .

W . I . 761/12 . 15 . K . R . A.
Bekanntmachung ,

betreffend Veräußerungs -, Verarbeituugs , und Bewe-
kmngsverdot für Web - , Trikot -, Wirk- und Strickgarne .

Vom 31 . Dezember 1915 .
Nachstehende Bekanntmachung wird hierinit zur allge¬

meinen Kenntnis gebracht , mit dem Bemerken , daß jede
Übertretung der erlassenen Bekanntmachung , soweit
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nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Stra -
fen verwirkt sind , nach Maßgabe der Bekanntmachung
über -die Sicherstellung von Kriegsbedarf * vom 24 . Juni
1915 (RGBl . S . 357) , vom 9 . Oktober 1915 (RGBl .
S . 645) und vom 25 . November 1915 (RGBl . S . 778 ),
sowie der Bekanntmachungen über Vorratserhebungen * *
vom 2 . Februar 1915 (RGBl . S . 54) , vom 3 . Septem -
ber 1915 (RGBl . S . 549) und vom 21 . Oktober 1913
(RGBl . S . 648) bestraft wird . — Auch kann die Schlie -
ßung der Betriebe gemäß der Bekanntmachung zur
Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel vom
23 . September 1915 (RGBl . S . 603) angeordnet wor -
öen .

§ 1. Inkrafttreten .
Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung am

31 . Dezember 1915 in Kraft .
§ 2 . Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung werden betroffen :
sämtliche Vorräte ungefärbter , gefärbter , melierter

A . Webgarne , Trikobgarne und Wirtgarne
(Kammgarn , Streichgarn , Kammgarn mit
Streichgarn gezwirnt ) , gleichviel , ob diese
Garne hergestellt sind aus :
1 . reiner Wolle , Kamelwolle , Mohair , Alpaka ,

Kaschmir , ungewaschen , rückengewaschen ,
fabrikmäßig gewaschen, karbonisiert , ohne
oder mit einem Zusatz von Kunftwolle ;

2 . Spinnstoffen aus reiner Schafwolle , Kamel -
wolle , Mohair , Alpaka , Kaschmir , also
Kammzug , Kämmlingen , Abgängen jeder
Art aus Wäscherei , Kämmerei , Kammgarn -
und Streichgarnspinnerei , Weberei , Strik -
kerei und Wirkerei , ohne oder mit einem
Zusatz von Kunstwolle ;

3 . aus Mischungen der unter 1 und 2 genann -
ten Spinnstoffe ohne oder mit einem Zusatz
von Kunstwolle .

B . Strickgarne (Hand- und Maschinen-Strick -
garne aus Kammgarn , Streichgarn , Kainm, -
garn mit Streichgarn gezwirnt ) , gleichviel , aus
welchen der unter A genannten Spinnstoffe
diese Garne hergestellt sind, ohne oder mit
einem Zusatz von Baumwolle oder anderen
pflanzlichen Spinnstoffen .

§ 3. Veräußerungsvcrbot .
Die in 8 2 bezeichneten Garne werden hiermit be-

schlagnahmt . Ihre Veräußerung zu anderen als zu
Heeres - oder Marinezwecken ist vom 31 . Dezember 1915
ab verboten .

Als Veräußerung zu Heeres - oder Marinezwecken gilt
nur die Veräußerung an die Kriegswollbedarf - Aktien -
gesellschaft , Berlin SW 48 , Verl . Hedemannstraße 3 ,
oder die mit Genehmigung der Kriegs -Rohstoff - Abtei -
lung des .Königlich Preuß . Kriegsministeriums an Mi -
litär - oder Marinebehörden getätigten Veräußerungen .

* Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafebis zu zehntausend Mark wird , sofern nicht nach ^ meinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind , bestraft :

'
1 . wer der Verpflichtung , die enteigneten Gegenstände her -

auszugeben oder sie auf Verlangen des Erwerbers z .l
überbringen oder zu versenden , zuwiderhandelt ;2. wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite
schafft , beschädigt oder zerstört , verwendet , verkauft oder
kauft , oder ein anderes Veräutzerungs - oder Erwerbs -
Geschäft über ihn abschließt ;

3 . wer der Verpflichtung , die beschlagiuchmten Gegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln , zuwiderhan -
delt ;

4 . wer den nach § 5 erlassenen Ausführungsbestimmungen
zuwiderhandelt .

* * Wer vorsätzlich die Auskunft , zu der er auf Grund die -
ser Verordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist
erteilt oder wissentlich unrichtige oder unvollständig - Angabe »
macht, wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geld -
strafe bis zu zehntausend Mark bestraft, auch können Vorräte ,
die verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate verfallen er -
klärt werden . Ebenso wird bestraft, wer vorsätzlich die vorge¬
schriebenen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unterläßt .
Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grund dieser Ber -
ordnung verpflichtet ist, nicht in der gesetzten Frist erteilt oder
unrichtige oder unvollständige Angaben macht , wird mit Geld -
strafe bis zu dreitausend Mark oder im Unvermögensfalle mit
Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft . Ebenso wird be-
straft , wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher einzu -
richten oder zu führen unterläßt .

Über jede Veräußerung von Garnen wird von de,
Kriegswollbedarf -Akt. -Ges . ein Veräußerungsschein ir.
dreifacher Ausfertigung ausgestellt . Die Hauptausferti -
gung hat ber Veräußerer an das Webstoffmeldeami
(Wollbedarfs -Prüfungsstelle ) der Kriegs -Rohstoff -Ab-
teilung des Königl . Preuß . Kriegsministeriums , Berlin
SW 48 , Verl . Hedemannstraße 11 , unterschrieben und mit
Firmenstempel versehen , unverzüglich einzusenden . Ne>
benausfertigung 1 behält die Kriegsw ^ lbedarf -Akt . - Gef ^
Nebenausfertigung . 2 hat der Veräußere ? als Beleg auf¬
zubewahren .

Von denjenigen Garnen , deren Ankauf die Kriegswoll -
bedarf -Akt . - Gef . ablehnt , sind innerhalb zwei Wochen
nach Empfang des ablehnenden Bescheides Muster unter
genauer Angabe der abgelehnten Mengen an die Kriegs -
Rohstoff -Abteilung des Königl . Preuß . Kriegsministe -
riums , Sektion W . I , Berlin SW 48, Verl . Hedemann¬
straße 9/10 , zu senden . — Die Kriegs -Rohstoff -Abteilung
bestimmt über die Verwendung dieser Garne oder gibt
sie frei .

Die Eigentümer der in § 2 bezeichneten Gegenstände
haben die Enteignung zu gewärtigen , sofern sie nicht biü
zum 31 . Marz 1916 ihre Bestände an die Kriegswoll »
bedarf -Aktien - Gesellschaft veräußert haben . Über den von
der Kriegswollbedarf - Akt . -Ges. zu zahlenden Übernahme -
Preis entscheidet , falls eine gütliche Einigung nicht zu-
standekommt , das Reichsschiedsgericht für Kriegsbedarf .

§ 4. Ausnahmen vom Veriiichernngsverbot.
Ausgenommen von den in § 3 getroffenen Anordnung

gen sind :
1 . von den in § 2 unter A aufgeführten Web - , Trikot -»

und Wirkgarnen alle Noppen , Schleifen (Loop « ,
Garne ) und solche Garne , welche mit einem odee >
mehreren aus pflanzlichen Fasern hergestellten «,
Fäden gezwirnt sind :

2 . von den in § 2 unter B ausgesührten Strickgarnen
a) alle im Haushalt und in Hausgewerbebetrieben

zum Zwecke der eigenen Verarbeitung befind -
lichen Mengen ,

k ) 10 vom Hundert der Vorräte , die sich beim In - ,
krafttreten der Anordnungen dieser Bekannt -
machung bereits in Warenhäusern zum Klein¬
verkauf und zum Verkauf an Hansgewerbebe -
triebe , und 30 vom Hundert der Vorräte , die
sich beim Inkrafttreten der Anordnungen dieser
Bekanntmachung in sonstigen offenen Ladenge -
fchäften zum Kleinverkauf und zum Verkauf
an Hausgewerbebetriebc befanden .

Diese Ausnahmen von dem Veräußerungsverbot grei -
sen jedoch mir hinsichtlich der in Ziffer 1 bezw . 2 b näher
bezeichneten Gegenstände und Mengen dann Platz , wenn

aa ) die Gegenstände , welche in Ziffer 2 b dieses Para¬
graphen näher bezeichnet sind, zum Kleinverkauf
unmittelbar sür die Verarbeitung im Haushalt
und zum Verkauf an Hausgewerbebetriebe auch
weiterhin wirklich feilgehalten werden ,

bd ) der Verkaufspreis der einzelnen Sorten der in
Ziffer 1 und 2 b dieses Paragraphen näher bezeich-
neten Gegenstände jeweils nicht höher bemessen
wird , als der zuletzt vor dem Inkrafttreten dieser
Bekanntmachung von demselben Verkäufer erzielte
Verkaufspreis .

Wer trotz dieser Vorschriften die von dem Veränße -
rungsverbot ausgenommenen Mengen zurückhält oder
höhere Verkaufspreise fordert , hat sofortige Enteignung
der Waren zu gewärtigen .

Weitere Freigaben von Vorräten der in § 2 nnter B
näher bezeichneten Strickgarne , soweit sie sich beim In -
krafttreten dieser Bekanntmachung in Warenhäusern und
sonstigen offenen Ladengeschäften zum Kleinverkauf und
zum Verkauf an Hausgewerbebetriebe befanden , sind in
Aussicht genommen . Einzelanträge auf Freigabe sind zu
unterlassen , weil sie nicht berücksichtigt werden können .

§ 5. Bcrarbeitungs - und Verwcndungsverbot.
Das Färben , Zwirnen , Verweben , Verstricken, sowie

jede andere Art der Verarbeitung und Verwendung der
in 8 2 bezeichneten Garne ist nach dem 31 . Dezember 1915
verboten .

Nach dem 31 . Dezember 1915 ist das Färben , Zwirnen ,
Verweben , Verstricken , Verwirken , sowie jede andere Art
der Verarbeitung und Verwendung nur zur Herstellung



solcher Erzeugnisse gestattet, deren Anfertigung vom Kö
«iglich Preußischen Kriegsministerium , Reicksmarineamt ,
Bekleidungs -Beschaffungsamt oder von sonstigen Mili¬
tär - und Marinebehörden , unmittelbar oder durch Ver-
mittlung des Kriegs -Garn - und Tuchverbandes E . V . ,
des Kriegs -Woilach -Verbandes , des Kriegs -Decken-Ver-
bqndes , des Kriegs -Wirk- und Strickverbandes , des
Kriegsausschusses für warme Unterkleidung (Reichstags -
gebäude) , sämtlich in Berlin und der Vereinigung des
Wollhandels , Leipzig, in Auftrag gegeben worden ist.

Der Nachweis der Verwendung zur Erfüllung von
Aufträgen der Heeres- oder Marineverwaltung ist zu
führen . Er gilt nur als geführt , wenn der Abnehmer
der Halb - oder Ganzerzeugnisse dem Lieferer einen amt -
lichen Belegschein (§ 9) in doppelter Ausfertigung ord-
nungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben übergibt , der
von der Heeres- oder Marinebehörde bestätigt und von
der Wollbedarfs -Prüfungsstelle mit Genehmigungsver -
merk versehen ist . Eine Ausfertigung des Belegscheines
behält die Wollbedarfs -Prüfungsstelle , die zweite hat der
Lieferer als Beleg aufzubewahren .

Die Verarbeitung eigener Bestände der in § 2 unter
A genannten Garne zu Heeres- oder Marinezwecken muß
bis zum 31 . März 1916 erfolgt sein .
8 6. Ausnahmen vom Verarbeitungs - und Verwendnngs

verbot.
Ausgenommen von den in § 5 getroffenen Anordnun -

gen sind :
1 . diejenigen Mengen der in 8 2 bezeichneten Garne ,

die sich vor dem 31 . Dezember 1915 bereits im
Web - , Wirk- oder Strickprozeß befanden :

2 . diejenigen Mengen , welche die Kriegs -Rohstoff-Ab
teilung des Kriegsministeriums aus ihren Bestän-
den durch :

Verein Deutscher Tuch- und Wollwarenfabrikan -
ten E . V.,

Verband der Fabrikanten von Damenkonfektions -
und Kostümstoffen E . V . ,

Verband Sächsisch-Thüringischer Webereien E . V . ,
Verband Elsässischer Wollwebereien E . V. ,
Verband der Fabrikanten halbwollener und wol-

lener Stoffe E . V ,
Verband Deutscher Krimmer - und Wollplüsch -

Fabrikanten E . V . ,
Verband Deutscher Möbelstoff- und Momiette -

Webereien ,
Verband Lausitzer und Schlesischer Orleanswebe -

reren,
Allgemeine Deutsche Zanellakonvention ,
Verband Deutscher Seidenwebereien Düsseldorf,
Bergischer Fabrikanten -Verband , Barmen ,

verkauft hat ;
3 . die in § 4 Ziffer 1 und 2 a von dem Veräußerungs¬

verbot ausgenommenen Garne :
4 . 10 vom Hundert der Bestände jeden Eigentümers

nach dem Stande vom 31 . Dezember 1915 von den
in § 2 A aufgeführten Web - , Trikot - und Wirkgar -
nen , soweit sie nicht ohnehin nach Ziffer 1—3 dieses
Paragraphen vom Verarbeitungs - und Verwen-
dungsverbot ausgenommen smd ;

5 . die tn § 4 Ziffer 2 b bezeichneten Strickgarne , so¬
bald sie in , Wege des Kleinverkaufs in den Haus -
halt oder in Hausgewerbebetriebe übergegangen
sind .

§ 7 . Bcwcgungsvcrbot .
Jeder Wechsel im Gewahrsani der in 8 2 bezeichneten

Garne ist verboten.
8 8 . Ausnahmen vom Bcwcgungsvcrbot .

Ausgenommen von dem Bewegnngsverbot des § 7
find :

1 . diejenigen Mengen Garne , welche an die Kriegs -
wollbedarf-Aktiengesellschaft veräußert worden sind
oder künftig veräußert werden (siehe § 3) ,

2 . die Mengen , auf welche die Verarbeitungs - und
Verwendungserlaubnis des § 5 Absatz 2 Anwen¬
dung findet,

3. diejenigen Mengen , die nach § 4 und 8 6 vom Ver-
äußerungs - , Verarbeitungs - und Verwendungsver -
bot ausgenommen sind und nach Maßgabe der An-
ordnungen in § 4 und § 6 .

§ 9. Bclegschrinc.
Vordrucke der amtlichen Veräußerungsscheine (§ 3)

und Belegscheine (§ 5) sind bei dem Webstoffmeldeamt
der Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Kgl . Preuß . Kriegs -
Ministeriums. Berlin SW 48 , Verl. Hedemannstraße 11 ,
anzufordern . In der Anforderung ist genau anzugeben ,
welcher Schein gewünscht wird . Die Anforderung ist mit
deutlicher Unterschrift, genauer Adresse und Firmenstem¬
pel zu versehen .

§ 10. Anträge und Anfragen .
Alle aus die vorstehende Bekanntmachung bezüglichen

Anfragen und Anträge sind mit der Kopfschrift „Verwen-
dungsverbot für Garne " an die Kriegs -Rohstoff-Abtei-
lung , Sektion W . I . , Berlin SW 48 , Verl . Hedemann¬
straße 9/10 , zu richten.

Für die Genehmigung von Freigaben ist das König-
lich Preußische Kriegsministerium , Kriegs -Rohstoff- Ab-
teilung , Sektion W . I . , ausschließlich zuständig.

Berlin , den 31 . Dezember 1915 .
Kgl . Preußisches Kricgsministcrium :

gez. von Wandel .
Dresden , den 31 . Dezember 1915 .

Kgl. Sächsisches Kriegsministerium :
gez . vonWilsdorf .

1 München , de» 31 . Dezember 1915 .
Kgl. Bayerisches Kriegsministerinm :
gez . Kreß von Kressen st ein .

Stuttgart , den 31 . Dezember 1915 .
Kgl. Württemb . Kriegsmmisterium :

gez. v o n M a r ch t a l e r .
Vorstehende Bekanntmachung der vier deutschen

Kriegsministeriei » wird hiermit zur allgemeinen Kennt -
nis gebracht .

Karlsruhe , den 31 . Dezember 1915 .
Der kommandierende General :
Frhr . von Man teuffei ,

General der Infanterie .

W . 1 . 770/12 . 15. K . R . A.
Bekanntmachung ,

betreffend Veränßerungs - und Vrrarbeitungsverbot für
reine Schafwolle, Kamelhaare , Mohair , Alpakch Kaschmir
oder andere Ticrhaare , sowie deren Halberzengnisfe und

Abgänge.
Vom 31 . Dezember 1915 .

Nachstehende Bekanntmachung wird hiermit zur all-
gemeinen Kenntnis gebracht , mit dem Bemerken, daß
jede Übertretung der erlassenen Bekanntmachung , soweit
nicht nach den allgemeinen Strafgesetzen höhere Stra -
fen verwirkt sind , nach Maßgabe der Bekanntmachungen
über die Sicherstellung von Kriegsbedarf * vom 24 . Juni
1915 (RGBl . S . 357) , vom 9. Oktober 1915 (RGBl .
S . 645) und vom 25 . Novemb? r 1915 (RGBl . S . 778 ) ,
fowie der Bekanntmachungen über Vorratserhebungen ' *
vom 2 . Februar 1915 (RGBl . S . 54) , vom 3 . Septem -
der 1915 (RGBl . S . 549) und vom 21 . Oktober 1915
(RGBl . S . 648) bestraft wird . — Auch kann die Schlie-
ßung der Betriebe gemäß der Bekanntmachung zur
Fernhaltung unzuverlässiger Personen vom Handel voin
23 . September 1915 (RGBl . S . 603 ) angeordnet wer-
den .

§ 1 . Inkrafttreten .
Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung am

31 . Dezember 1915 in Kraft .
§ 2. Von der Bekanntmachung betroffene Gegenstände.

Von dieser Bekanntmachung sind betroffen :
a) ungefärbte und gefärbte reine

Schafwolle, Kamelhaare , Moliair ,
Alpaka , Kaschmir , ungewaschen ,

- rückengeivaschen, fabrikmäßig ge¬
waschen, karbonisiert,

b) ungefärbte und gefärbte Spinnstoffe
auö reiner . Schafwolle, Kamel¬
haare , Mohair , Alpaka, Kaschmir,
«?lso Kaminzug, Kämmlinge und
Abgänge jeder Art dieser Spinn -
stoffe aus Wäscherei , Kämmerei ,
Kammgarn - und Streichgarnspin -
nerei , Weberei, Strickerei und
Wirkerei,

c) Zickel- , Ziegen - , Kälber - , Rinder - , \ Nächste -
Fohlen und Pferdehaare , mit Aus - ! henden kurz
nähme von Schweif- und Mähnen - ( „Tierhaare"

haaren . ) «e,,nn,,t-

§ 3 . Vcräuszcrungsverbot .
Die in § 2 genannten Spinnstoffe und Tierhaare

Norden hiermit beschlagnahmt. Die Veräußerung zu
anderen als zu Heeres - oder Marinezwecken ist vom
31 . Dezember 1915 ab verboten . — Als Veräußerung zu
Heeres- oder Marinezwecken gilt bei den Spinnstoffen
nur die Veräußerung an die Kriegswollbedarf -Aktien-
gesellschaft, Berlin SW 48 , Verl . Hedemannstraße 3 ,
bei den Tierhaaren nur die Veräußerung an die Ver-
einigung des Wollhandels , Leipzig, Fleischerplatz 1 .

Über jede Veräußerung von Spinnstoffen wird von
der Kriegswollbedarf -Aktiengesellschaft , über jede Veräu -
ßerung von Tierhaaren wird von der Vereinigung des
Wollhandels ein Veräußerungsschein in dreifacher Aus -
fertigung ausgestellt. — Die Hauptausfertigung hat der
Veräußerer an das Webstoffmeldeamt (Wollbedarfs-
Prüfungsstelle ) der KriegA-Rohstoff-Abteilung , Berlin
SW 48 , Verl . Hedemannstr . 11 , unterschrieben und mit
Firmenstempel versehen , unverzüglich einzusenden. —

* Mit Gefängnis bis zu einem Jahre oder mit Geldstrafe
bis zu zehntausend Mark wird , sofern nicht nach allgemeinen
Strafgesetzen höhere Strafen verwirkt sind , bestraft :

1 . wer der Verpflichtung , die enteigneten Gegenstände her -
auszugeben oder sie auf Verlangen des Erwerbers zu
überbringen oder zu versenden , zuwiderhandelt ;

2 . wer unbefugt einen beschlagnahmten Gegenstand beiseite
, schafft , beschädigt oder zerstört , verwendet , verkaust oder

kauft , oder ein anderes Veräußerungs - oder Erwerbs -
geschäft über ihn abschließt ;

3. wer . der Verpflichtung , die beschlagnahmten Gegenstände
zu verwahren und pfleglich zu behandeln , zuwiderhandelt ;

4 . wer den nach § 5 erlassenen Ausführungsbestimmungen
zuwiderhandelt ,

* * Wer vorsätzlich die Auskunst , zu der er auf Grund die -

fer Verordnung verpflichtet ist , nicht in der gesetzten Frist er -
teilt oder wissentlich unrichtige oder unvollständige Angaben
macht , wird mit Gefängnis bis zu 6 Monaten oder mit Geld -
strafe bis zu zehntausend Mark bestrast , auch können Borräte ,
die verschwiegen sind, im Urteil für dem Staate verfallen er -
klärt werden . Ebenso wird bestraft , wer vorsätzlich die vor-

geschriebenen Lagerbücher einzurichten oder zu führen unter -

läßt . Wer fahrlässig die Auskunft , zu der er auf Grund dieser
Verordnung verpflichtet ist , nicht in der gesetzten Frist erteilt
oder unrichtige oder unvollständige Angaben macht , wird » mit
Geldstrafe bis zu dreitausend Mark oder im Unvermögensfalle
mit Gefängnis bis zu sechs Monaten bestraft . Ebenso wird
bestrast , wer fahrlässig die vorgeschriebenen Lagerbücher einzu -

richten cücr zu führen unterläßt .
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Durchschrift Nr . 1 behält die Kriegsivollbedarf -Aktien-
gesellschaft, beziehungsweise die Vereinigung des Woll-
Handels, Durchschrift Nr . 2 hat der Veräußerer als Be-
leg aufzubewahren.

Von denjenigen Spinnstoffen und Tier haaren , deren
Ankauf die KriegÄvollbedarf-Aktiengefellschaft , bezie¬
hungsweise die Vereinigung des Wollhandels ablehn:,
sind innerhalb zwei Wochen nach Empfang des ableb-
nenden Bescheides Muster unter genauer Angabe der
abgelehnten Mengen an die Kriegs -Rohstoff-Abteilung
des Königlich Preußischen Kriegsministeriums , Sektion
W . I . , Berlin , SW 48 , Verl . Hedemannstr . 9/10 , zu
senden . — Die Kriegs-Rohstoff-Abteilung bestimmt über
die Verwendung dieser Spinnstoffe und Tierhaare oder
gibt sie frei .

Die Eigentümer der in § 2 bezeichneten Gegenstände
haben die Enteignung zu gelvärtigen , fofern sie nicht
bis zum 31 . März 1916 ihre Bestände an die in Absatz 1
bezeichneten Stellen veräußert haben. Über den Über-
nahmepreis entscheidet mangels Einigung endgültig

a) soweit Höchstpreise für die Gegenstände festgesetzt
sind , die Kriegs -Rohstoff-Abteilung des Königlich
Preußischen Kriegsministeriums , Sektion W . I .,
in Berlin nach Anhörung einer Sachverständigen - ,
Kommission, deren Zusammensetzung die Kriegs -
Rohstoff-Abteilung unter Zuziehung von Sachver-
ständigen aus den Kreisen der Industrie und des
Handels vornimmt ,

b) soweit Höchstpreise für die Gegenstände nicht fest- »
gesetzt sind , das Reichsschiedsgericht für Kriegsb : -
darf .

§ 4. Verarbeitungs - und Berwcndungsvcrbit .
Das Waschen, Krempeln , Mischen , Kämmen , Färben ,

Filzen und Verspinnen der in 8 2 genannten Spinnstoffe
und Tierhaare allein , untereinander oder mit irgend-
einem reinen oder gemischten Zusatzspinnstoff (z . A ■
Kunstwolle, Baumwolle , Kunstbaumwolle , Seide , Kun >
seide oder anderen Faserstoffen) , sowie jegliche and-
Art der Verarbeitung und Verwendung ist nach d<-
31 . Dezember 1915 verboten.

Diejenigen Mengen von Spinnstoffen und Tie »
haaren , »wiche sich beim Inkrafttreten dieser Bekann»
machung bereits auf den Krempeln befanden , dürfen
weiter verarbeitet werden.

Nach dem 31 . Dezember 1915 ist das Waschen , Krem-
Pein , Mischen , Kämmen , Färben , Filzen und Verspin-
nen , sowie jegliche andere Art der Verarbeitung und
Verwendung nur zur Herstellung solcher Halb - od . r
Fertigerzeugnisse gestattet, deren Anfertigung vom Kö¬
niglich Preußischen Kriegsministerium , Reichsmarine -
amt oder Bekleidungs-Beschaffnngsamt unmittelbar oder
durch Bermittelnng des Kriegs -Garn - und Tuchverban-
des E . V . , des Kriegs -Woilach - , Kriegs -Decken - oder
Kriegs -Wirk- und Strick-Verbandes , sämtlich in Berlin ,
ausdrücklich in Auftrag gegeben worden ist.

Der Nachweis der Verwendung zur Erfüllung von
Aufträgen der Heeres- oder Marineverlvaltung ist zu
führen . Er gilt nur als geführt , wenn der Abnehmer
der Halb- oder Fertigerzeugnisse dem Lieferer einen
amtlichen Belegschein (8 8) in doppelter Ausfertigung
ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben übergibt . «
der von der Heeres- oder Marinebehörde bestätigt undi ,
von dein Webstosfineldeamt (Wollbedarfs -Prüfungsstelle )
mit Genehmigungsvermerk versehen ist . Eine Ausfer -
tigung des Belegscheines behält das Webstoffmeldeamt
(Wollbedarfs -Prüfungsstelle ) , die zweite hat der Lieferer
als Beleg aufzubewahren .

Die Verarbeitung eigener Bestände der in 8 2 genanrl.
ten Spinnstoffe und Tierhaare zu Heeres - oder Marine ,
zwecken muß bis zum 31 . März 1916 erfolgt sein.
8 5. Bestimmungen für die deutsche Schafschur und das
Wollgefälle bci de« Gerbereien (auch von ausländischen

Schaffellen) .
Auf die Wollen der deutschen Schafschur und das Woll-

gefälle bei den Gerbereien (auch von ausländischen Schaf -
feilen) findet die Bekanntmachung über die Beschlag -
nähme der deutschen Schafschur Nr . W . 1 . 3808/8 . 15.
K .R .A . Anwendung .

Bei der Verarbeitung und Verwendung dieser Wollen
ist ebenfalls der Nachweis der Verwendung zur Erfüllung
von Aufträgen der Heeres- oder Marineverwaltung nach
Maßgabe des 8 4 Absatz 4 durch Belegschein (8 8) zu er-
bringen .

§ 6. Ausnahmen hinsichtlich der Einfuhr .
Diese Bekanntmachung findet nicht Anwendung auf

diejenigen Mengen Spinnstoffe (nicht Tierhaare ) , welche
seit dem 14. August 1915 bis zum Inkrafttreten dieser
Bekanntmachung und diejenigen Mengen Spinnstoffe
und Tierhaare , welche nach dem Inkrafttreten dieser Be-
kanntmachuug vom Reichsausland (nicht Zollausland
und besetzte Gebiete) nach Deutschland eingeführt wor¬
den sind .
8 7 Besondere Bestimmungcn für Kammgarnspinner .

Für Kammgarnspinner wird angeordnet :
Av Die eigenen Bestände der Kammgarnfpmner , so-

wohl in Rohwollen einschließlich Rückenwäschen ,
gefärbten und ungefärbten gewaschenen Wollen,
gefärbten und ungefärbten Kammzügen , gefärbten
und ungefärbten Vorgarnen in den Feinheitsgra -
den von AAAA bis einschließlich E I müssen zu
der von dem Königlich Preußischen Kriegsministe »
rium vorgeschriebenen Kriegsmischung weiter ver«
spönnen und dürfen für andere Zwecke nicht ver«
wendet werden.



Diese .eigenen 'Bestände. --der- Kammgarnspinner
müssen bis zum 31 . März 1916 versponnen und zur
Weiterverarbeitung zu Heeres- oder Marinezwok-
ken abgeliefert seht .

Di« in der vorgeschriebenen Kriegsmischung ge¬
sponnen WebkaMmgarne fiir Militärstoffe , sowohl
aus eigenen Beständen der Kammgarnspinner , als
auch aus Zuteilungen der Kammwoll -Aktiengesell-
schaft hergestellt, dürfen nur durch Vermittlung des
Kriegs -Garn - und Tuchverbandes E . B . , Berlin ,
veräußert werden.

v . Die eigenen Bestände der Kammgarnspinner , so-
wohl in Rohwollen einschließlich Rückenwäschen ,
gefärbten und ungefärbten gewaschenen Wollen,
gefärbten und ungefärbten Kammzügen , gefärbten
und ungefärbten Vorgarnen in den Feinheitsgra -
den von E II und geringer dürfen nur zur Ausfüh¬
rung der vor Inkrafttreten dieser Bekanntmachung
erteilten unmittelbaren oder mittelbaren Aufträge
von Heeres- oder Marinebehörden , oder solchen, die
von dem Königlich Preußischen Kriegsministerium
ausdrücklich genehmigt worden sind , weiter verar -
beitet werden.

C . Die in § 6 dieser Bekanntmachung zugelassenen
Ausnahmen hinsichtlich der Einfuhr gelten auch für
Kammgarnspinner .

§ 8. Belegscheine .
Vordrucke der amtlichen Veräußerungsscheine (§ 3)

und Belegscheine (§ 4) sind bei dem Webstoffmeldeamt
der Kriegs -Rohstoff -Abteilung des Königlich Preußischen
Kriegsministeriums , Berlin SW 48 , Verl . Hedemann -

: straße 11 , anzufordern . In der Anforderung ist genau
anzugeben, welcher Schein gewünscht wird . Die Anfor-
derung ist mit deutlicher Unterschrist, genauer Adresse
und Firmenstempel zu versehen .

§ 9. Anträge und Ansragen .
Alle aus die vorstehende Bekanntmachung bezüglichen

Anfragen und Anträge sind mit der Kopfschrift „Spinn¬
verbot " an die Kriegs -Rohstoff-Abteilung , Sektion W . I . ,
Berlin SW 48 , Verl . Hedemannstraße 9/10 , zu richten.

Für die Genehmigung von Freigaben ist das Königlich
Preußische Kriegsministerium , Kriegs -Rohstoff-Abtei-
kling , Sektion W . I . , ausschließlich zuständig.

Berlin , den 31 . Dezember 1913 .
Kgl . Preußisches Kriegsministerium :

gez . von Wandel .
Dresden , den 31 . Dezember 1915 .

Kgl . Sächsisches Kriegsministerinm :
gez . von W i l s d o r f .

M ii n chen , den 31 . Dezember 1915 .
Kgl. Bayerisches Kri^gsministeriu m :
gez . K r e ß von K r e s s e n st e i n.

Stuttgart , den 31 . Dezember 1915 .
Kgl. Wiirttemb . Kriegsministerium :

gez . von Marchtal s-r .
Vorstehende Bekanntmachung der vier deutschen

Kriegsministerien wird hiermit zur allgemeinen Kennt -
nis gebracht mit der Maßgabe , daß hiermit die Bekannt -
machung Nr . W . 1 . 1582/7 . 15. K . R . A . , betreffend Ver-
vußerungs - und Verarbeitungsverbot von reiner Schaf-
wolle und rein schaftvollenen Spinnstoffen vom 14 . Au¬
gust 1915, aufgehoben wird .

Karlsruhe , den 31 . Dezember 1916 .
Der kommandierende General :
F r h r . von M a n t e u s s e l ,

General der Infanterie .

W . M . 428/12 . 15. K .R .A .
Nachtrag zu der Bekanntmachung ,

betreffend Bestandserhcbung von tierischen und pflanz -
lichen Spinnstoffen und daraus hergestellten Web- , Wirk-

und Strickgarnen (Nr . W . M . 58/9 . 15. K .R .A .) .
Vom 31 . Dezember 1915 .

Nachstehende Anordungen werden hierdurch auf Ersu¬
chen des Kriegsministeriums mit dem Bemerken zur all -
gemeinen Kenntnis gebracht , daß Zuwiderhandlungen
gemäß der Bekanntmachung über Vorratserhebungen
vom 2 . Februar 1915 (RGBl . S . 54) in Verbindnng mit
den Erweiterungsbekanntmachungen vom 3 . September
1915 (RGBl . S . 549) nnd vom 21 . Oktober 1915 (RGBl .
S . 684) bestraft werden.

Art . I. Mcldcpslichtige Gegenstände.
§ 3 der Bekanntmachung Nr . W . M . 58/9 . 15 K .R .A .

wird dahin erweitert , daß vom 1 . Januar 1916 an all¬
monatlich meldepslichtig auch sämtliche Vorräte der nach-
stehend näher bezeichneten tierischen Spinnstoffe nnd alle
unter Verwendung der Spinnstoffe zu I .— IV . Herge-
stellten Web - , Wirk- und Strickgarn « sind , und zwar in
der in den amtlichen Meldescheinen vorgesehenen Ein -
teilung :

I . Mohair . — II . Kamelhaare . — III . Alpaka.
IV . Kaschmir . — V . Zickelhaarc. — VI . Ziegen¬
haare . — VII . Kälbcrhaare . — VIII . Rinderhaare .— IX . Fohlenhaare . — X . Pferdehaare ,

mit Ausnahme von Schweif- und Mähnenhaaren .
Meldepflichtig sind nur Vorräte einer jeden Gruppe

der vorgenannten Rohstoffe oder der unter Verwendung
der Rohstoffe zu I—1\ hergestellten Garne , die minde -
jens 100 kg betragen.

Art . II . Inkrafttreten .
Diese Bekanntmachung tritt mit ihrer Verkündung am

31 . Dezember 1915 in Kraft .
Karlsruh e, den 31. Dezember 1915.

Der kommandierende General :
Freiherr von Manteuffel ,

General der Infanterie .

Nicbt - AmLUcber Geil
Karlsruhe , 31 . Dezember.

Oestlicher Kriegs lchanplal ' .
Wien , 30 . Dez. Amtlich wird verlautbart , 30. Dez. :

Russischer Kriegsschauplatz :
Die Kämpfe in Ostgalizien nahmen an Umfang und

an Heftigkeit zu . Der Feind richtete gestern seine An-
griffe nicht nur gegen die bessarabische Front , sondern
auch gegen unsere Stellungen östlich der unteren und
mittleren Strypa . Sein Vordringen scheiterte meist schon
unter dem Fener unserer Batterien , wo dies nicht ge -
schah , brachen die russische » Stnrmkolonnen in unserem
Infanterie - und Maschinengewehrsener zusammen. Im
nördlichsten Teile seines gestrigen Angrisfsfeldes vor
dem Brückenkopf von Bnrkauow ließ der Gegner 900
Tote und Schwerverwundete zurück. Es ergaben sich
hier 3 Fähnriche und 870 Mann . Die Gesamtzahl der
gestern in Ostgalizien eingebrachten Gefangenen über -
steigt 1200 . An der Jkwa und an der Putilowka kam es
stellenweise zu Geschützkämpfen, an Kormynbach und am
Styr wiesen österreichisch-nngarische und deutsche Truv
Pen mehrere russische Vorstöße ab .

Der Stellvertreter des Chefs des Gcueralstabes :
von H ö f e r , Feldmarschallentnant .

Italienischer Kriegsschauplatz.
W i e n , 30. Dez . Amtlich wird verlautbart , 30. Dez. :

Italienischer Kriegsschauplatz :
An der Tiroler Front wurden feindliche Augriffsver -

suche aus Torbole und gegen den Monte Carbonile durch
unser Feuer zum Stehe » gebracht . Auf den Hängen
nördlich des Tonalc -Passes versuchten die Italiener unter
Mißbrauch der Genfer Flagge ihre Drahthindernisie aus -
zubauen . Sie wurden beschossen . Auf der Hochfläche
von Doberdo fanden lebhafte Minenkämpfe statt , die
bis in die Nacht hinein anhielten.

Der Stellvertreter des Chefs des Generalstabs :
von H ö f e r , Feldmarschallentnant .

Die Ereignisse auf dem Kaikan .
W i e n, 30 . Dez . Amtlich wird verlautbart , 30 . Dez. :

Südöstlicher Kriegs schon platz :
Keine besonderen Ereignisse.

Der Stellvertreter des Chefs des Genera !stabes :
von Höfer , Feldmarschalleutnant .

Paris , 30 . Dez . Havas berichtet aus Athen : Die
Abendblätter melden, die griechische Regierung sei be-
nachrichtigt worden, daß französische Abteilun¬
gen auf der Insel Castellorizo gelandet seien , um
das Vorgehen der Alliierten gegen Adalia zu erleich-
tern . Die griechische Regierung habe pro -
testiert . („Franks . Ztg .

")

Der Krieg zur See .
Wien , 30. Dez. Amtlich wird verlautbart , 30. Dez. :

Ereignissezur See :
Am 29. früh hat eine Flottille von fünf Zerstörern

und der Kreuzer „Helgoland" das französische Untersee-
boot „Monce" vernichtet ; der zweite Offizier uud 15
Mann sind gefangen genommen. Daraus wurden im Ha-
fen von Durazzo 1 Dampfer und 1 Segler durch Geschütz-
fener versenkt nnd das Feuer mehrerer Landbatterien
zum Schweigen gebracht . Dabei stießen zwei Zerstörer >
auf Minen , „Lika " ist gesunken , „Triglav " wurde schwer \
beschädigt . Der größte Teil der Mannschaft ist gerettet .
„Triglav " wurde ins Schlepptau genommen, mußte je-
doch nach einigen Stunden versenkt werden, da mehrere
überlegene feindliche Kreuzer und Zerstörer den Rück-
zug der ganzen Flottille bedrohten. Unsere Flottille ist
in den Basishafen zurückgekehrt . Unter den feindlichen
Schiffen wurden nur englische Kreuzer Typ „Bristol "
und „Falmouth "

, sowie französische Zerstörer Typ „Bon -
elier" deutlich erkannt. Flottenkommando .

Türkischer Kriegsschauplatz .
Konstantinopel, 30 . Dez . Das Hauptquartier meldet :

An der I r a k - F r o n t dauert die Schlacht bei K u t-
ei ° Amara mit längeren Pausen fort . Bei der Ein -
nähme von Schaik Said erbeuteten wir 450 Kannen
Petroleum und Benzin , die den Engländern gehörten .
— An der Kaukasusfront ereignete sich außer Pa -
trouillengefechten nichts. — In der Nacht vom 27. zum
28 . Dezember und am 28 . Dezember brachte unsere Ar -
tillerie in Erwiderung des Feuers eines feindlichen
Kreuzers und eines Torpedobootes die Geschütze dieser
beiden Kriegsschiffe , die ein wirkungsloses Feuer gegen
Anaforta und Ari Burnu richteten, zum Schwei ,
gen und zwang sie , sich zu entfernen . Bei S e d d u l -
Bahr fand in der Nacht vom 27 . zum 28 . u . am 28. Dez.
ein heftiger Kampf mit Bomben und Lufttorpedos
auf dem rechten und linken Flügel statt . Im Zentrum
Artilleriekampf . Nachmittags beschossen zwei Kreuzer
kurze Zeit den rechten Flügel , stellten aber infolge der
Gegenwirkung unserer Artillerie das Feuer ein und

entfernten sich. Ein Kreuzer wurde von einem Ge »
schoß getroffen . Vormittags holte unsere Artil »
lerie einen Zweidecker herunter , der Dem Ehehir und
Kum Kaleh überflog . Er fiel auf der Höhe von Tekke
Burnu ins Meer und wurde auf Jnibros zu abge-
schleppt . Unsere anatolischen Küstenbatterien beschösse»
wirkungsvoll die Landungsstellen von Tekke Burnu undi
Seddul -Bahr und Umgebung. Am 27 . Dezember unter -
nahm eines unserer Wasserflugzeuge Erkundungsflüge
über Lemnos nnd Mavro und warf erfolgreich Bomben
auf einen Hafenspeicher von Mubros ab, wo ein Brand
hervorgerufen wurde. Sonst nichts Neues.

Der Krieg uud die Heimat.
Das Befinden des Kaisers.

Die „ Nordd . Allg. Ztg .
" schreibt : „Zur Widerlegung

der im Ausland zirkulierenden unwahren Ge -
rüchte über den Gesundheitszustand des
Kaisers kann auf Grund von an maßgebender Stelle
eingezogenen Erkundigungen festgestellt werden, daß
Seine Majestät lediglich an einer ganz harmlosen
Furunkel leidet. Seine Majestät ist nicht an das
Bett gefesselt , nur das unbeständige Wetter läßt
es sür Seine Majestät ratsam erscheinen , noch einige
Tage das Zimmer zu hüten . Die Arbeit Seiner Maje -
stät hat keinerlei Störung erfahren . Der Kaiser nimmt
die täglichen Vorträge in der gewohnten Weise entge-
gen .

"

Srosskerzogtum Baben .
Karlsruhe , 31 . Dezember.

Seine Königliche Hoheit der Großherzog empfing heute
den Präsidenten Dr . von Engelberg und den Geheimen
Legationsrat Dr . Seyb zum Vortrag .

* * Das Kgl . stellvertretende Generalkommando des
X . Armeekorps warnt öffentlich vor mehreren Schwind-
lern , welche seit einiger Zeit in wechselnder Uniform an-
geblich zu militärischer Verwendung Bestellungen auf
verschiedene Waren , wie Zigarren , Zigaretten , Pistolen
und dergleichen machen , aber spurlos verschwinden , so-
bald sie die Waren erhalten haben . Sie bedienen sich
dabei wechselnder Namen, ihre Bestellscheine versehen sie
mit einem Stempel . Dieser zeigt oberhalb eines Adlers
das Wort : „Etappenkommandantur " und unterhalb des-
selben die Ziffern und Buchstaben : 10 . A .-K . Der Be»
völkerung wird Vorsicht empfohlen .

** Weihnachtsverkchr der Badischen Staats -
cisenbahne » 1915.

Tie Witterung war in den letzten Tagen vor Weih -
nachten und an den Feiertagen allgemein mild und trüb
mit häufigen , teilweise heftigen Niederschlägen und
Stürmen . Erst am 27 . Dezember trat allgemeine Aus-
heiterung ein . Der Fernverkehr war lebhaft . Der Aus -
flugsverkehr lag infolge der sehr ungünstigen Witterung
gänzlich danieder : der Wintersportverkehr fehlte voll-
ständig , weil auch auf den Bergen kein Schnee lag . Der
Nahverkehr war sehr lebhaft, was in der Hauptsache auf
die Reisen der Militärurlauber zurückzuführen ist . Der
Zugsverkehr wickelte sich im allgemeinen ohne Störungen
glatt ab . Die durchgehenden Züge brachten von weiter -
her mehrfach größere Verspätungen, die sich auf den ba-
dischen Strecken teilweise unbedeutend kürzen ließen. Der
Expreßgutverkehr war lebhaft und stärker als in der
Weihnachtszeit 1914 .

** Auf Anregung des Großh. Ministeriums der Finanzen
und infolge dankenswerten Entgegenkommens des Kgl . Preutz .
Herrn Ministers der öffentlichen Arbeiten wird vom 1 . Ja -
nuar 1916 an in Zug D 11 ein durchgehender . Wagen 1./2 . ,
Klasse von Weil—Leopoldshöhe über Heidelberg—Frankfurt
am Main —Erfurt —Halle nach Berlin Anh . Bf. verkehren.
Rücklauf des Wagens in Zügen D 6 / D 86 von Berlin Anh. Bf.

. bis Weil -Leopoldshöhe.
Ferner verkehrt vom gleichen Tage an in den Züge«

D 1/Vrz X> 203 ein Schlafwagen Weil-Leopoldshöhe —Berlin
Anh . Bf . , der in den Zügen D 204/D 2 von Berlin Anh. Bf.
nach Weil -Leopqldshöhe zurückläuft.

Auskunft über Bettkartenpreise und Vorausbestellungen er>
teilen die Stationen .

Ernennungen,Versetzungen, Zurnyesetzuugen tc.
der etatmäßigen Beamten der

Gehaltstarifabteilungen H bis K
sowie

von nichtetatmäßigen Beamten.
Aus dem Bereiche des Ministeriums des Großh. Hansed»

der Justiz nnd des Auswärtigen.
Ernannt:

Aufseher Karl Diez beim LandesgefängniZ Freiburg zum
Gefangenwart beim Amtsgericht Adelsheim und

Gefangenwart Johann Christian Ludwig beim Amtsgericht
Villingen zum Kanzleidiener beim Landgericht Konstanz.

Versetzt :
Kanzleiassistent Jakob Hirzler beim Amtsgericht Freib -urg

zur Direktion des Landesgefängnisses Freiburg und
Gefangenwart Friedrich Vetter beim Amtsgericht Adels-

heim zum Amtsgericht Villingen.
Zugewiesen :

die Kanzleigehilfen : Karl Mairon beim Amtsgericht MaZ-
bach als Bureaugehilfe zur Staatsanwaltschaft Karlsruhe
und Heinrich Krieger beim Amtsgericht Mannheim als
Bureaugehilfe zum Landgericht daselbst.

In Ruhestand versetzt?
Kanzleidiener Ferdinand Stengele beim Landgericht Kon-

stanz auf fein Ansuchen wegen vorgerückten Alters .
Aus dem Bereiche des Ministeriums des Kultns und

Unterrichts.
Die Beamteneigenschaft verliehen :

der Präparatorin Minna Schweitzer beim pathologische » I » ,
stitut der Universität Freiburg i . B.



Aus dem Bereiche des Gros- H. Ministeriums des Inner «.
Verliehen :

dem charakt . Polizeiwachtmeister Karl Weigel in Marm -
heim der Charakter als Polizeikommissär .

Etatmäßig :
Schutzmann Camill Ziegelmeier in Mannheim .

Versetzt:
Schutzmann Wilhelm Huber in Karlsruhe nach Freiburg .

Gestorben :
Schutzmann Willy Gehrke in Mannheim .

— Großh . Verwaltungshof . —
Beamteneigenschaft verliehen :

der Wärterin Anna Weller bei der Heil - und Pfleaean -
stalt Wiesloch .

— Oberdirektion des Wasser- und Straßenbaues . —
Befördert :

zum Bureauassistenten : der Bureaugehilfe Franz Schmieg
bei dem BezirkIgeometer in Müllheim .

Die Beamteneigenschaft verliehen :
den Landstraßenwärtern : Julius Faller in St . Peter , Wik-

Helm Scheiner in Großrinderfeld und Karl Volk in Rippberg ,
dem Rheinwärter Jakob Friedrich Jund in Altenheim

Entlassen :
der Landstraßenwärter Karl Joseph Reichart in Königheim

(wegen Kränklichkeit) .
Gestorben :

der Kanzleiassistent Heinrich Maier in Karlsruhe am 28.
November ISIS .

PersonMchrichten m dem Bereiche des MsWlnzesens .
1. Ernennungen :

Albrecht Hermann , Unterl . in Biengen , zurzeit beim Heer ,
wird Hauptl . in Krenkingen . Allgaier Joseph , Unterl . in Ratzel,
zurzeit beim Heer , wird Hauptl . in Weilheim . Amberger
Karl , Unterl . in Rinklingen , zurzeit «beim Heer , wird Hauptl .
in Dürveirbühl . Bangert Hermann , Unterl . in Karlsruhe , zur -
zeit beim Heer , wird Hauptl . in Wald -hausen . Bauer Adolf ,
Unterl . in Schweighausen , wird Hauptl . in Reute . Bauhardt
Oskar , Schulv . in Hüfingen , zurzeit beim Heer , wivd Hauptl .
in Eigeltingen . Bergmaier Oskar , Unterl . in Warmbach , zur -

. zeit beim Heer , wird Hauptl . in Schuttern . Beherle Reinhard ,
Unterl . in Mannheim , zurzeit beim Heer , wird Hauptl . in
Karsau . Bilgery Maria , Hilfst , in Wangen , wird Hauptl . in
Steißlingen . Burkart Amalie , Schulv . in St . Peter , wird
Hauptl . da . Büß Karl , Schulv . in Mühlingen , zurzeit beim

Heer , wird Hauptl . in St . Blasien . Derr Hugo , Unterl . in Lau -
te,ckach . zurzeit beim Heer , wird Hauptl . in Plittersdorf .
Eberlin Gustav , Schulv . in Fessenbach, wird Hauptl . in Lang -
hurst. Ebert Emil , Unterl . in Weinheim , zurzeit beim Heer ,
wird Hauptl . in Nöttingen . Eisele Albert , Unterl . zurzeit beim
Heer , wird Hauptl . in Bischoffingen . Farrenkopf Theodor ,
Unterl . in Mückenloch, wird Hauptl . in Lauf . Fehr Franz ,
Unterl ., zurzeit beim Heer , wivd Hauptl . in Lechtingen . Ficht
Friedrich , Schuld , in Langenbrücken , zurzeit beim Heer , wird
Hauptl . in Schönwald . Fleck Julius , Unterl . in Sickingen , zur -
zeit beim Heer , wird Hauptl . in SBuchheim . Freudenberger Wil¬
helm , Hauptl . in Weingarten wird Rektor . Gaugler Gottlob ,
Unterl . in Hohenwettersbach wird Hauptl . in Grünwettersbach .
Geifert Hermann , Unterl . in Mannheim , zurzeit -beim Heer,
wird Hauptl . in Forst . Großholz Adolf , Unterl . in Mann -
heim , zurzeit beim Heer , wird Hauptl . in Oschelbronn . Hautz
Robert , HilfÄ . in Bickensohl, wird Hauptl . in Hausach . Helfert
Else , Unterl . in Wieblingen , wird Hauptl . in Altlußheim .
Henkel Ernst , Unterl . in Treschklingen , wird Hauptl . in
Kirchardt. Hilß Edmund , Unterl . in Triberg , zurzeit beim
Heer , wird Hauptl . in Sasbach . Holzschuh Theodor , Unterl . in
Medelsheim , zurzeit beim Heer , wird Hauptl . in Leutesheim .
Janson Stephan , Unterl . in Riersbach , wird Hauptl . in Holz -
hausen . Keller Friedrich , Unterl . in Durmersheim , zurzeit
beim Heer , wird Hauptl . in Untermutschelbach . Klaiber August,
Unterl ., zurzeit beim Heer , wird Hauptl . in Würm . König
August , Unterl . in Mannheim , zurzeit beim Heer , wird Hauptl .
in Waldangelloch . Korhummel , Frida , Unterl . in Diersburg ,
wird Hauptl . in Ottenheim . Krauß , Wilhelm , Unterl ., zurzeit
beim Heer , wird Hauptl . in Berwangen . Kuch Gustav , Unterl .,
zurzeit beim Heer , wivd Hauptl . in Stockach . Kuhm Gustav .
Hilfsl . in Hauserbach , zurzeit beim Heer , wird Hauptl . in
Unterharmersbach . Lederle Hedwig , Unterl . in Oberachern ,
wird Hauptl . in Wiesental . Lengle Heinrich , Unterl . in Hoch-
haüfen , zurzeit beim Heer , wird Hauptl . in Sattelbach . Lutz
Theodor , Unterl . in Wiesental , zurzeit in französ . Gefangen -
fchaft , wird Hauptl . in Wiesental . Mack Heinrich , Unterl . zur -
zeit beim Heer , wird Hauptl . in Kieselbronn . Meier Heinrich ,
Schulv . in Ottoschwanden , wird Hauptl . da . Metzger, Karl ,
Unterl . in Karlsruhe , zurzeit beim Heer , wird Hauptl . in
Spielberg . Mohr , Eugen , Unterl . in Mannheim , zurzeit beim
Heer , wird Hauptl . in Walldorf . Moritz Adolf , Hilfsl . in Weis -
weil , wird Hauptl .in Hausen . Münz , Klara , Unterl . in Dur -
lach, wird Hauptl . in Malterdingen . Pfaff Walter , Unterl .
in Baiertal , zurzeit beim Heer , wird Hauptl . in Mahlspüren
im Hegau . Pfister Leopold , Unterl . in Hoffenheim , zurzeit
beim Heer , wird Hauptl . in Ketsch. Prochaska Paula , Witwe ,

Hilfsl . in Karlsruhe , wird Hauptl . in Kuppenheim . Prüfer
Kurt , Schulv . in Ev . Tennenbronn , wird Hauptl . da. Rappert
Luise Witwe , Schulv . in Zell a . H . wird Hauptl . da . Schöttge »
Ludwig , Unterl . in Helmshetm , zurzeit beim Heer , wird
Hauptl . in Gerolzahn . Schollmeirr Friedrich , Unterl . in Dur -
lach , zurzeit beim Heer , wird Hauptl . in Bockschaft . Schwab
Berta , Unterl . in Nußbach, wird Hauptl . da . Schwarzenholz «
Karl , Schulv . in Lipburg , wird Hauptl . da . Stanz Oskar ,
Schuß ), in Oos , zurzeit beim Heer , wird Hauptl . in Brühl -
Rohrhof . Stephan Linus , Unterl . in Weiher , zurzeit beim
Heer , wird Hauptl . in Mühlenbach . Meiner Christian , Unterl .
in Oberprechtal , zurzeit beim Heer , wird Hauptl . in Egringen .
Wisser Maria , Schulv . in Bischoffingen , wird Hauptl . in Kö-
nigschaffhaufen .

2. Versetzungen :
Dallat Benedikt , Hauptl . in Niedereschach nach Rietheim .

Haas Julie , Hauptl . in Hörden nach Bonndorf .
3. Todesfall .

Schmidt Wolf , Hauptl . in Markdorf .

Weueste Drahtnachrichten .
Amtlicher Tagesbericht.

W .T .B . Großes Hauptquartier , 31 . Dez .,
vormittags . (Amtlich.)

Westlicher Kriegsschauplatz :
Nach erfolgreicher Sprengung wurde den Engläu -

dern nordwestlich von Hulluch ein vorgeschobener Graben
entrissen. Zwei Maschinengewehre und einige Gefan¬
gene fielen in unsere Hand.

Ein feindlicher Fliegerangriff aus Ostende richtete in
der Stadt erheblichen Gebäudeschaden «tot. Besonders
hat das Kloster vom Heiligen Herzen gelitten . 13 bel-
gische Einwohner sind verletzt, einer getötet . Militari -
scher Schaden ist nicht entstanden.

Östlicher und Balkankriegsschauplatz :
Keine Ereignisse von besonderer Bedeutung .

Oberste Heer esleitung .
Verantwortlich für den Staatsanzeiger und den

redaktionellen Teil :
Chefredakteur C . A m e n d in Karlsruhe .

Druck und Verlag :
G . Braun sche Hofbuchdruckerei in Karlsruh ®,

empfiehlt seine sehenswerten Räume
zu ebener Erde und eine Tiem hoch

Kiiiur W»
::: Angenehmer Familien-Aufenthalt :::
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Empfehle meine anerkannt gute Küche
Reichhaltigste Abendkatte
Fein zllsümmengestslite

Mittag- n . Abendessen in jeder Mislags
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hell und dunkel

Entbiete z- Zahrssmechsel meinen P . %. Wen u . Könnern die
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Franz Pohl.
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Walds tr.
16/18

Täglich abends 8 Uhr , an Sonntagen auch
nachmittags 4 Uhr

ab I . Januar SS16
Das

heruorrasende Mien-
Spezlalltlten -Prosramin

Zwangsversteigerungen von Grundstücken.
Versteigerungstag

Mittwoch , 5 . Januar 1916.

Schätzung
Jt

Grundstücke
1 . Lgb .-Nr . 3929 : 6 a 77 qm . Kaugeiände an

der Gartenstraßr 15000
2 . Lgb .- Nr . 6630, 6648 : 17 a 51 qm + 14 a

. 90 qm . Kauplätze an der Kurfürstenstraße
und Kurfürsten - u . Karlstraße . (35000 + 37000 ) 72 000

3 . Lgb .-Nr . 3838 : 1 a 94 qm . Kranerstr . 13 .
Wohnhaus 34 000

4 . Lgb .-Nr . 4013a : 3 a 68 qm - Kübschstr . 40 .
Wohnhaus 46 000

5 . Lgb .-Nr . 6736 : 4 a 83 qm . Kirschstr . 146 .
Wohnhaus 82000

6. Lgb - Nr . 3739 : 5 a 12 qm . Kriegstratze 71 .
Eckhaus 75 000
Lgb .- Nr . 3741 : 2 a 39 qm . Hwschftraß - 49 .
Wohnhaus und Anban 40 000
Lgb .-Nr . 3766 : 3 a 06 qm . Hirfchstraße 78 ,
Wohnhaus 41000

Die Versteigerung findet jeweils vormittags 9 Ilhr im Notariatsgebäude , Akademiestraße 8,
2 . Stock , Zimmer 13, statt . Mündliche gebührenfreie Auskunft daselbst , Zimmer 10.

Karlsruhe , beit 31 . Dezember 1915 . •
Grotzh . Notariat V8II als Uo !lftre «k« ngsgericht .

Dienstag , 25 . Januar 1916 .

Mittwoch , 26 . Januar 1916.

Dienstag , 1 . Februar 1916.

Dienstag , 15 . Februar 1916 -

Dienstag , 11 . April 1916 .
(Versteigerung zur Aufhebung

einer Erbengemeinschaft ) .

Institut Fecht , Karlsruhe i . B . , Kriegstr . 184 , Fernspr- 3507 .
Gegr . 1874 von Herrn Oberleutnant a . D . A . Fecht , Gründlich ! Vorbsrsi -
taag für alle Examina, sowie Einjährige, Primareife , Abitur (. alle Schulen und
Fälinnchssiamen . Seit Sept . 1914 bestanden 32 Einjährige , 2 Obersekun¬
daner , 6 Fähnriche , 12 Primaner u . 5 Oberprimaner , 2 v . den letzter ,
kamen verwundet aus dem Feld u. kehrten als Fähnriche zur Truppe
zurück . — Halbe Jahreskurse . Aufnahme jederzeit . Prospekt gratis .

Bienenhonig
naturrein in Feldpostdosen
(postfertig) und sonst jedes
Quantum empfiehltund Versen -
det überall hin C.76

Alb . Käuerle , Kühlertal .

Bürgerliche RkWpsiege .
a . Streitige Gerichtsbarkeit .

Q .723 .2 .1 . Karlsruhe . Die
Frau Marie geb. Fischli in
Meisenheim (am Glan ) , Wit -
we des Apothekers Artur

Bachelet in Villefranche ,
jetzt Ehefrau des Bankiers
Maximilian Anthes , Prozeß -
bevollmächtigte Rechtsanwälte
Dres . W . Meier und H.
Straus in Karlsruhe , klagt
gegen Marie Bachelet , min -
derjährig in Cu bei Dieppe ,
vertreten durch ihren Vor --
mund A. Bachelet in Eu . Sie
behauptet , Artur Bachelet ,
welcher französischer Staats -
angehöriger gewesen sei , habe
sich in Kveiter Ehe mit ihr im
Jahre 1890 verheiratet , er sei
am 23 . August 1912 in Karls -
ruhe , wo er sich vorübergehend
aufgehalten habe , gestorben .
Die Ehegatten hätten keinen
Ehevertrag errichtet und zur
Zeit des Todes des Mannes
ihren Wohnsitz in Billefranche
( Frankreich ) gehabt . Bache -
let habe ein Testament hinkr -
lassen , worin er die Beklagte ,
seine Tochter aus erster Ehe ,
zur Alleinerbin eingesetzt
habe . Nack französischem
Reckt stehe ihr (Klägerin ) die
Hälfte von dem gemeinschaft -
lieben Vermögen der beiden
Ehegatten und außerdem die
Nutznießung an einem Vier -
tel des der Geklagten zufal -
lenden Nachlasses «zu . Ein
Teil des Nacklasses befinde
sich in Karlsruhe . Der Ehe -
mann der Klägerin , welcher
die preußische Staatsangebö -
rigkeit besitze, sei mit der Er -
Hebung der Klage einvecstan -
den . Die Klägerin beantragt :
I . es wird festgestellt : a) der
Klägerin steht an dem Ver -
mögen , welches von dem am
23 . August 1912 in Karlsruhe
verstorbenen Apotheker Artur
Bachelet hinterlassen wurde ,
ein Anteil von einer Hälfte
zu ; b) der Klägerin steht an
einem Viertel des Vermögens
welches die Beklagte auf Ab-
leben des am 23 . August 1912

in Karlsruhe verstorbenen
Apothekers Artur Bachelet
erbte , die lebenslängliche
Nutznießung zu . II . Die Be -
klagte wird verurteilt , ihre
Zustimmung dazu zu erklä -
ren : a ) daß die Rheinische
Creditbank , Filiale Karlsruhe
folgende im Safe des am 12.
August 1912 in Karlsruhe
verstorbenen Artur Bachelet
befindlichen Wertpapiere nebst
Zins - und Erneuerungsschei -
nen an die Klägerin heraus -
gebe : a ) 4% Oblig . der So -
ciete annonyme des Eaux d'Eu
dn Treport et de Mers v. 1894 :
12/50 (1 Nr . 331 , 832 , !334 ,
335, 336 , 337 , 338 , 339 , 340,
341 , 342 , 343 . b ) 4 lA % Rus -
siscke Staatsanleihe von 1909 :
2020 , S . 108 Nr . 8326 , 8327 ,
8328 . c) 4 % % Bulgarische
Goldanleihe von 1967 : Nr .
29234 , 29235 , 29236 , 29237 ,
29238 , 29239 . 6 ) 3% alte
Oesterreichische Staatsbahn -
Prt . Nr . 558404 , ^ .571193 ,
378691 , 578995 , 731663 ,
734322 . e ) 5% Innere Ar¬
gentinier Goldanleihe von
1909 : 5/100 Nr . 11083 ,
110200 , 110201 , 110202 .
110203 . k) 3 % Russische Gold¬
anleihe von 18915 15/500

Nr . 652863/73 , 660495 ,
682355 , 708560 , 708561 . g)
3% Russische Goldanleihe von
1894 , II : Emmission : 9/500
Rr . 162993 , 162994 , 162995 ,
162996 , 162997 *', 162998 ,
163999 , 163000,163001 . h) 4%
Ungarische Goldrente : 1/1000
C 250698 , 1/100 A 76270 .
i ) 3% Transatlantische Eisen -
bahnobl . Gesellschaft v. 1897.
S . 25 Nr . 7106 , Nr . 247106 ,
S . 26 Nr . 2096 . Nr . 252096 ,
k ) 5% Sao Paulo & Rio
Grande Eisenbahnanteile von
1908 : 4/500 Nr . 237307 ,
237308 . 237309 , 237310 . 1)
4% Mexikaner Nationalbahn -

goldobligat . v . 1997 : 7/ 100 c
210886 , 210887 . 210888 ,
210889 , 210890 . 210991 ,
210992 . m ) 5% Russische
Staatsanleihe von 1996 :
2/500 S . 55 Nr . 7883 , 7884.
n) Petit Journal Aktien :
2/500 Nr . 27681 , 30332 . o)
4 % Chicago - , Milwaukee - and
St . Paul Eisenbahnbonds von
1910 : 4/500 Nr . 367440 ,
357441 , 357442 , 3L7443. p)
5% Rosario a Puerto Belgra -
no Eisenbahn - Prt . von 1909 :
6/500 Nr . 177902 , 177903 ,
177994 , 177905 , 177906 ,
177907 . q ) 4% Mexikaner
Eisenbahn - Goldankeihe von
1910 : 8 Pfund Sterling 20
Nr . 235111 / 18. r) 3% Portu¬
giesische Eisenbahnoblig . von
1895 ;i 4/500 , Nr . 23449 ,
23450 , 23451 , 23452 . s) 3%
Portugiesische Eisenbahnoblig .
von 1895 : 2/ 500 , Nr . 340861 ,
340862 . b ) daß die Rheinische
Credi : dank , Filiale ^ Karls¬
ruhe , folgende im Sa !e des
verstorbenen Artur Bachelet
befindlichen Wertpapiere rtebft
Zins - und Erneuerungs¬
scheine zum Zwecke des Ver -
kaufs nach den Vorschriften
über den Pfandverkauf und
der hälftigen Teilung des
Erlöses zwischen der Klägerin
und der Beklagten heraus -
gebe : ä) 4% Obligationen der
Societe annonhme du Tre -
Port et de Mers von 1894 :
1/50 « Nr . 334, d) 4K % Rus¬
sische Staatsanleihe tfmt 1909 :
2020 , S . 108 , Nr . 2329 . c)
Port de Rio Grande do Sul :
1/500 Nr . 37620 . 6 ) Innere
Argentinier Goldanleihr von
1909 : 1/500 Nr . 41883 . e)
VA % Russische Goldianleibe
von 1894 : 1 / 2500 Nr . 638981 /
85 . f) 4% Mexikaner Staats¬
anleihe von 1910 in Gold :
1 Pf . Sterling 100 Nr .
484881/85 . g ) 4% Ungarische

Goldrente : 1/1000 C 265173 .
h ) 3% Madrid Zaragofsa
Eisenbahn - Prt . von 1880 :
1/500 Nr . 1235092 . i ) 3%
Transatlantische Eisenbahn¬
oblig . Gesellschaft vvn 1887 :
S . 27, Nr . 9508 , Nr , 269508 .
k ) 4 % Mexikaner National -
bahngoldoblig . v. 1997 : 1/100 ,
c 210893 . 1) 5% Russische
Staatsanleihe von 1906 :
1/500 S . 55 , Nr . 7885 . m)
Petit Journal Aktien : 1/500
Nr . 30405 . u ) 5% Rosario a
Puerto Belgrano Eisenbahn -
Prt . von 1909 : 1/500 Nr .
177808 . c>) 4% Mexikaner
Eisenbahn - Goldanleihe von
1910 : 1 Pf , Sterling 20 . Nr .
235119 . p ) 3% Portugiesische
Eisenbahnoblig . von 1895 :
1/500 Nr . 340863 . III . Die
Beklagte hat die Kosten des
Rechtsstreits zu tragen . IV .
Das Urteil ist gegen Sicher -
heitsleistung vorläufig voll -
streckbar . Die Klägerin ladet
die Beklagte zur mündlichen
Verhandlung des Rechtsstreits
vor die 1 . Zivilkammer des
Großh . Landgerichts zu
Karlsruhe auf :
Dienstag , den 6 . Juni 191 «,

vormittags 9 Uhr,
mit der Aufforderung , sich

durch einen bei diesem Ge -
richt Angelassenen Rechts -
anwalte als Prozeßbsvoll -
mächtigter vertreten zu lassen.

Karlsruhe , 29 . Dez . 1915*.
Gerichtsschreiber Großh .

Landgerichts .

MMene
KeNnMachUMN.

Transportreglemeut
der schweizerische «

Gisettbahuc » .
Mit sofortiger Gültigkeit

werden die Bestimmungen in
8 56 ( Bestellung und Ver -
ladung von Wagen ) Absatz 2,
erster Satz , sowie Wsatz 5
bis auf weiteres außer Kraft
erklärt .

Karlsruhe , 30 . Dez . 1915 .
Großh . Generaldirektion der

Staatseis enbahne ».

Tra « sportregleMe « t
der sch « »eizeri scheu

Giseubahue « .
Mit Gültigkeit vom 15 . Ja -

nuar 1916 wird in der Stiw
läge V (Nachtrag I ) die Num¬
mer XXXV c durch Auf¬
nahme von Telsit B ergänz !
und die Nummer XXXV d
bei Artikel Cheddite 60 ge-!
ändert . Näheres enthält un -
ser Tarifanzeiger . Q .714

Karlsruhe , 29 . Dez . 1916 .
Großh . Generaldirektion de«

Staatseisenbahnen .
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